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Erwägungen
E. 1
Bei der angefochtenen Verfügung des Einzelgerichts in Strafsachen vom 13. März 2018 handelt es sich um einen Nichteintretensentscheid, bei dem nicht materiell über Straffragen befunden wird. Es kommt daher gemäss Art. 393 Abs. 1 lit. b in Verbindung mit Art. 80 Abs. 1 der Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO, SR 312.0) das Beschwerdeverfahren zur Anwendung. Zuständiges Beschwerdegericht ist das Appellationsgericht als Einzelgericht (§ 88 Abs. 1 in Verbindung mit § 93 Abs. 1 Ziff. 1 des baselstädtischen Gerichtsorganisationsgesetzes [GOG, SG 154.100]). Der Beschwerdeführer hat ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder der Änderung der angefochtenen Verfügung und ist somit gemäss Art. 382 Abs. 1 StPO zur Beschwerde legitimiert. Die Kognition des Beschwerdegerichts ist frei und nicht auf Willkür beschränkt (Art. 393 Abs. 2 StPO).
E. 2
2.1Die Beschwerde ist in Schriftform und begründet bei der Beschwerdeinstanz einzureichen (Art. 396 Abs. 1 StPO). Als schriftliche Eingabe ist die Beschwerde zu datieren sowie durch den Beschwerdeführer selbst bzw. einen zugelassenen Vertreter handschriftlich und eigenhändig zu unterzeichnen (Art. 379 in Verbindung mit Art. 110 Abs. 1 Satz 2 StPO;Guidon, in: Basler Kommentar, 2. Auflage 2014, Art. 396 StPO N 12).Eine mittels E-Mail eingereichte Beschwerde genügt nach der Rechtsprechung den Formerfordernissen nicht einmal dann, wenn sie mit einer fotokopierten oder faksimilierten Unterschrift versehen worden ist (BGer 6B_902/2013 vom 28. Oktober 2013 E. 3.2, 1B_304/2013 vom 27. September 2013 E. 2.2, 1B_160/2013 vom 17. Mai 2013 E. 2.1).
2.2Die vom Beschwerdeführer am 27. März 2018 per E-Mail eingereichte Beschwerde erfüllt diese Anforderungen nicht. Ob es sich einem juristischen Laien aus dem Wortlaut der Rechtsmittelbelehrung erschliessen muss, dass der erforderlichen Schriftform mit einem E-Mail nicht genüge getan ist, kann offen bleiben, denn im vorliegenden Fall wurde der Beschwerdeführer durch die Vorinstanz explizit darauf hingewiesen, dass ein E-Mail die Formerfordernisse nicht erfüllt.
2.3Der durch die elektronische Einreichung sowie das Fehlen der Unterschrift entstandene Formmangel lässt sich auch nicht mittels einer Nachfrist beheben. Würde so verfahren, könnten Verfahrensbeteiligte im Wissen um die ungenügende Unterschrift am letzten Tag der Frist eine Eingabe mittels E-Mail einreichen, um sich dadurch eine Verlängerung der Frist zu erschleichen (Hafner/Fischer, in: Basler Kommentar, 2. Auflage 2014, Art. 110 StPO N 11;Guidon, Die Beschwerde gemäss Schweizerischer Strafprozessordnung, Diss. Zürich/St. Gallen 2011, N 416). Eine entsprechende Rückweisung aufgrund der fehlenden Unterschrift erübrigt sich ferner ohnehin, da die Beschwerde auch bei formgültiger Erhebung abzuweisen wäre (siehe dazu E.3) Auf die Beschwerde ist daher aus formellen Gründen nicht einzutreten.
E. 3
Die Beschwerde wäre auch bei formgültiger Erhebung abzuweisen. Die Vorinstanz ist zu Recht nicht auf die klar verspätete und zudem ebenfalls formungültige Einsprache eingetreten. Sie hat dem Beschwerdeführer zudem bereits erläutert, dass das Strafbefehlsverfahren zu Recht eingeleitet wurde, nachdem die Busse nach zugestellter Übertretungsanzeige und Zahlungserinnerung nicht bezahlt worden war und der Strafbefehl am siebten Tag nach erfolglosem Zustellversuch als zugestellt gilt, womit seine Einsprache klar verspätet war.
E. 4
Das Strafbefehlsverfahren ist mit Kosten verbunden, welche gemäss Art. 426 Abs. 1 StPO vom Beschwerdeführer zu tragen sind. Die Auslagen und Gebühren betragen zwischen CHF 200.� und CHF 10�000.� (§ 7 Abs. 1 lit. a) aa) der Verordnung betreffend die Verfahrenskosten für die Strafverfolgungsbehörden [SG, 154.980]). Im vorliegenden Fall wurde somit der Mindestansatz angewendet.
E. 5
Zusammenfassend ergibt sich, dass mangels eingehaltener Form nicht auf die Beschwerde einzutreten ist. Bei diesem Ausgang des Beschwerdeverfahrens wären dessen Kosten ferner vom Beschwerdeführer zu tragen (Art. 428 Abs. 1 StPO). Umständehalber ist indessen auf die Erhebung einer Gerichtsgebühr zu verzichten (§ 40 Abs. 1 des baselstädtischen Reglements über die Gerichtsgebühren [Gerichtsgebührenreglement, GGR, SG 154.810]).
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